
OFT GESTELLTE FRAGEN WAHLFÄCHER NEUER STUDIENPLAN 

Ich bin im Neuen Studienplan (ab 2006) und möchte mir Freie / Nichtjuristische Wahlfächer anrechnen lassen: 
 
Das gibt es nicht! Im Neuen Studienplan sind weder Freie noch Nichtjuristische Wahlfächer vorgesehen. 
 
Ich bin im Neuen Studienplan (ab 2006) und möchte mir Wahlfächer anrechnen lassen: 
 
Eine Anerkennung ist in folgenden Bereichen möglich: 
 

· Rechtsphilosophie, -ethik und Methodenlehre  
· Europäische und vergleichende Rechtsgeschichte  
· Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte  
· Legal Gender Studies  
· Rechtssoziologie 
· Strafjustiz und Kriminalwissenschaften  
· Wohnrecht  
· Erbrecht und Vermögensnachfolge  
· Human Resources Management  
· Unternehmensrecht (vertiefend)  
· Immaterialgüterrecht  
· Internationales Privatwirtschaftsrecht und  

Rechtsvergleichung  
· Mediation  
· Bank- und Versicherungsrecht  
· Computer und Recht  
· Vertragsgestaltung 
· Europarecht (vertiefend)  
· Revision und Controlling  
· Medizinrecht  
· Umweltrecht  
 

· Öffentliches Wirtschaftsrecht  
· Finanzwissenschaften (vertiefend) 
· Grund- und Menschenrechte  
· Wissenschafts- und Bildungsrecht  
· Technologierecht (Technik und Wirtschaft)  
· Politische Theorie und Staatslehre  
· Kulturrecht  
· Religionsrecht  
· Liegenschafts- und Baurecht  
· Recht der Internationalen Beziehungen 

(einschließlich Internationale Organisationen) 
· Steuerrecht (vertiefend)  
· Recht der Entwicklungszusammenarbeit  
· New Public Management  
· Diskriminierungsschutz  
·            Indigenous Legal Studies   
· Public Relations und Medienarbeit  
· International Legal Practice and Language (ILPL)  
·           Culture Juridique francophone européenne et 

internationale 
· Mittel- und Osteuropäische Studien (MOEST) 

 

  
Wenn Sie Lehrveranstaltungen/Prüfungen aus einem oder mehreren dieser Bereiche an einer anderen 
rechtswissenschaftlichen Fakultät im In- oder Ausland absolviert haben, wird die Anerkennung sehr wahrscheinlich 
möglich sein. 
Wenn Sie Lehrveranstaltungen/Prüfungen aus einem oder mehreren dieser Bereiche an der WU oder am BWZ 
absolviert haben, wird die Anerkennung wahrscheinlich möglich sein. Siehe Beiblatt „WU“ unter dem Link „Formulare“ 
 
Sie müssen einen Antrag auf Anerkennung stellen. Formulare mit den passenden Beiblättern gibt es im Dekanat oder 
hier unter dem Link „Formulare“. Bitte ausfüllen und mit Kopien der Zeugnisse sowie einer Inskriptionsbestätigung des 
laufenden Semesters im Dekanat abgeben. Sie müssen nicht in die Sprechstunde kommen! Bei Problemen / 
Fragen werden Sie kontaktiert. Sie können gerne am Formular neben Ihre Telefonnummer auch Ihre e-mail Adresse 
schreiben. 
 
Eine Anerkennung der Matura in irgendeiner Form ist im Neuen Studienplan nicht möglich! 
 
Wenn Sie Lehrveranstaltungen / Prüfungen aus einem oder mehreren dieser Bereiche an einer nicht 
rechtswissenschaftlichen Fakultät / Universität / FH  im In- oder Ausland absolviert haben, könnte eine 
Anerkennung möglich sein; bitte kommen Sie mit Ihren Zeugnissen und einem Formular „Anerkennung“ in die 
Sprechstunde von Mag.Haas. 
 
Anerkennung für Lehrveranstaltungen im Bereich des Moduls ökonomische Kompetenzen: 
 
Wenn Sie Lehrveranstaltungen/Prüfungen aus den Bereichen BWL, Bilanzierung (Accounting & Management Control) 
oder VWL an der WU oder am BWZ absolviert haben, wird die Anerkennung wahrscheinlich möglich sein, uU auch 
von einer FH oder aus dem Ausland (am ehesten im Bereich Finanzwissenschaft). Siehe Beiblatt „WU“ unter dem 
Link „Formulare“ Bitte kommen Sie mit Ihren Zeugnissen und einem Formular „Anerkennung“ in die Sprechstunde 
von Mag.Haas. 
 
Eine Anerkennung der Matura in irgendeiner Form ist im Neuen Studienplan nicht möglich! 

 


